
 

 

 

BETRIEBSORDNUNG 

BIATHLON-ARENA UND ROLLERSTRECKE 

1. Allgemeines 

a. Die Benutzung der Anlagen ist nur mit Zustimmung des Betreibers und gegen Entrichtung 

der jeweils gültigen Benützungsgebühr gestattet. 

b. Parkplätze stehen im Bereich des Schlingerwegs zur Verfügung. Das Parken erfolgt auf 

eigene Gefahr.  

c. Campen im Bereich der Biathlon-Arena ist untersagt! 

d. Jegliche Verunreinigung ist zu unterlassen. Abfälle sind ausschließlich in die vorgesehenen 

Behälter zu entsorgen. 

e. Nicht ordnungsgemäßes Verhalten kann zum sofortigen Verweis vom Gelände führen. 

f. Den Anordnungen des Betreibers ist unbedingt Folge zu leisten. 

 

2. Biathlon-Schießanlage 

2.1 Schießbetrieb 

a. Der Schießbetrieb ist nur nach vorheriger Anmeldung bei der NAZ Ausbildungscampus 

GmbH erlaubt. Die Zuteilung der Stände erfolgt durch den Betreiber. 

b. Während des Schießbetriebs ist stets ein:e sachkundige:r Schießleiter:in/Trainingsleiter:in 

anwesend, der die Aufsicht übernimmt und für die Sicherheit aller Anwesenden 

verantwortlich ist. Der Schießbetrieb ist über optische Signale (orange Warnleuchte) 

anzuzeigen.  

c. Der Schießstand darf nur mit entladenem und gesichertem Gewehr betreten werden. 

d. Zugelassen sind ausschließlich Kleinkalibergewehre (.22 lfB) sowie Biathlon-Luftgewehre. 

e. Alternative Nutzungen (z. B. Bogen oder Armbrust) sind gesondert beim Betreiber 

anzumelden. 



 

 

f. Schützen müssen mit ihren Waffen vertraut sein und über eine gültige 

Haftpflichtversicherung verfügen. 

g. Betreten der Schießbahnen oder Schießanlage während des Schießbetriebs ist verboten 

und wird durch die Aufsichtsperson sowie durch Absperrungen und Warntafeln verhindert.  

h. Überkreuztes Schießen ist strengstens untersagt. 

i. Bei Störungen darf ausschließlich die Aufsichtsperson eingreifen. Der Schießbetrieb ist 

vorher einzustellen. 

j. Nach Beendigung des Schießens sind Waffen zu sichern und entladen, Hülsen und Patronen 

in vorgesehene Behälter zu entsorgen und der Stand sauber zu hinterlassen. 

 

2.2 Verhalten bei Unfällen 

a. Erste Hilfe ist sofort zu leisten. Erste-Hilfe-Koffer befinden sich in der Biathlon-Arena sowie 

in der Energie Steiermark Erzberg Arena, wo sich auch ein Defibrillator befindet. 

b. Nach einem Unfall darf die Anlage nur nach offizieller Freigabe durch den Anlagenwart 

wieder benutzt werden. 

c. Im Bereich der Schießanlage befinden sich optische Warnsignale sowie Löschmittel. Die 

Sicherheit ist nach den IBU-Regeln und der ÖSV-Wettkampfordnung sicherzustellen. 

 

3. Rollerstrecke 

a. Die Rollerstrecke ist ausschließlich für die Nutzung mit Skirollern oder Inlineskates 

vorgesehen. Nutzer:innen müssen den sicheren Umgang beherrschen. 

b. Eine alternative Nutzung (z. B. Mountainbike, Geländelauf) bedarf der vorherigen 

Zustimmung des Betreibers. Gleichzeitige Mehrfachnutzung ohne Freigabe ist verboten. 

c. Das Tragen von Schutzausrüstung ist Pflicht: Helm, Arm-/Ellbogenschoner, Knie-

/Beinschoner. 

d. Nutzung durch Fußgänger, Reiter oder Kraftfahrzeuge aller Art ist untersagt. Das Be- und 

Entladen von Trainingszubehör mit dem Kraftfahrzeug ist mit dem Anlagenbetreiber im 

Vorfeld abzustimmen.  



 

 

e. Bei Reinigungsarbeiten, schlechter Witterung oder Veranstaltungen kann die Strecke 

gesperrt werden. Gesperrte Bereiche dürfen nicht benutzt werden.  

f. Der Betreiber behält sich vor, die Anlage jederzeit und ohne Angabe von Gründen 

vorübergehend zu sperren. 

 

4. Benützungsgebühren & Anmeldung 

a. Die Tarife sind der gültigen Preisliste zu entnehmen (siehe www.erzbergarena.at)  

b. Benützungsausweise sind nicht übertragbar und müssen unbedingt bei Benützung der 

Anlage mitgenommen und bei Kontrolle vorgezeigt werden. Bei Zuwiderhandlung kommt es 

zum Verweis von der Anlage und der Benützungsausweis wird ersatzlos entzogen.  

c. Alle, die die Rollerstrecke benützen möchten, müssen sich vorab unter 

www.erzbergarena.at anmelden. Buchungsanfragen für das Wochenende werden 

bis Donnerstag 12:00 Uhr angenommen. 

 

5. Benützungszeiten 

Mo-So 09:00 – 17:00 Uhr 

 

6. Haftung 

Die Benutzung der Anlage erfolgt auf eigene Gefahr. 

Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Schäden. Bei Schäden ist der 

Anlagenbetreiber in Kenntnis zu setzen.  

 

7. Betreiber & Anmeldung 

NAZ Ausbildungscampus GmbH / Energie Steiermark Erzberg Arena 

Ramsau 8, 8790 Eisenerz 

Tel.: +43 (0)664/5119861 (Walter Niederhofer) 

E-Mail: office@erzbergarena.at 

http://www.erzbergarena.at/
http://www.erzbergarena.at/
tel:+436645119861
mailto:office@erzbergarena.at

